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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

1. ÖRTLICHE UND ÜBERÖRTLICHE GRUNDLAGEN 

Flächenwidmungsplan (FWP) 

Die Gemeinde Loipersbach im Burgenland besitzt einen digitalen Flächenwidmungsplan aus dem 
Jahr 2006 (Beschluss des Gemeinderats vom 29.11.2005; Genehmigung durch Bescheid der Bgld. 
Landesregierung vom 19.01.2006; Zahl: LAD-RO-3352/94-2005). 
 
Der dig. FWP wurde zwischenzeitlich zehnmal abgeändert (10. Änderung gem. § 5 Bgld. RPEG 
i.d.e.F.; Beschluss des Gemeinderats vom 12.07.2022, Genehmigung durch Bescheid der 
Landesregierung vom 18.10.2022; A2/L.RO3352-10006-2022). 
 
Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) 

Die Gemeinde Loipersbach im Burgenland besitzt ein Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK) aus 
dem Jahr 2013 (i.d.F.d. 2. Änderung aus dem Jahr 2021, geplant 3. Änderung 2025).  
Ein Verfahren gem. § 29 Bgld. RPG hat bisher noch nicht stattgefunden.  
Eine Umweltprüfung auf Ebene eines Örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK), welche eine SUP für 
die ggst. Flächenwidmungsplanänderung ersetzen würde, liegt nicht vor �Æ die Prüfung einer SUP-
Pflicht ist fortzusetzen.  
 
Regionales Entwicklungsprogramm Eisenstadt und Umgebung-Mattersburg  (REP, Verordnung 
der Bgld. Landesregierung vom 06.11.2024, LGBl Nr. 11/2024) 

Im REP sind Ziele und Maßnahmen festgelegt, um die Entwicklung einer ganzen Region zu 
forcieren. Das REP legt unter anderem die vorausschauende Gesamtgestaltung einzelner 
Regionen fest, bildet die Grundlage für die Schaffung von leistbarem Bauland für alle 
Burgenländer:Innen und unterstützt die Gemeinden in der örtlichen Raumplanung.  
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Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

Abb.: Auszug aus Entwicklungsprogramm für die Region Eisenstadt und Umgebung-Mattersburg , ohne 
Maßstab 

 
 

 
  

Loipersbach 

Loipersbach-Kogelberg 
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

Landesentwicklungsprogramm Burgenland (LEP 2011) 

Gem. den standörtlichen und zonalen Festlegungen des Landesentwicklungsprogramms 
Burgenland ist die Gemeinde Loipersbach im Burgenland ein allgemeiner Standort . 
 
Die Gemeinde ist �0�A�E�H���@�A�O���•�0�K�Q�N�E�O�I�Q�O�R�A�N�>�=�J�@���.egion Rosalia-�*�A�Q�B�A�H�@�A�N���/�A�A�J�L�H�=�P�P�A�Œ.  
 

Natur - und Landschaftsschutz  

Teile des Gemeindegebietes von Loipersbach liegen gem. Verordnung der Bgld. Landesregierung 
vom 17. Dezember 2013, LGBl. Nr. 90/2013 im Europaschutzgebiet/Natura 2000-Gebiet 
Mattersburger Hügelland, welches nach der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) und der Vogelschutz-
Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) ausgewiesen 
wurde. Das Europaschutzgebiet/Natura 2000-Gebiet Mattersburger Hügelland  ist westlich 
angrenzend an das Ortsgebiet vorzufinden. Das Natura 2000-Gebiet Sopron-Hegység auf 
ungarischem Staatsgebiet liegt rd. 300 m südlich des Ortsgebiets von Loipersbach.  
 
Abb.: Natura 2000 Gebiete (Quelle: http://natura2000.eea.europa.eu/, Stand: März 2025), ohne Maßstab 

 
 
Die Gemeinde Loipersbach im Burgenland hat außerdem Anteil am Landschaftsschutzgebiet 
Rosalia-Kogelberg und am gleichnamigen Naturpark (Verordnung der Bgld. Landesregierung vom 
12. Oktober 2006, LGBl. 54/2006). 

  

Loipersbach 

Natura 2000-Gebiet  
Mattersburger Hügelland  

Natura 2000-Gebiet  
Sopron-Hegység 



- Seite 8 von 47 - 

 

Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

2. ÜBERSICHT UND FACHLICHE BEURTEILUNG DER 
ÄNDERUNGSVORHABEN 

Die Gemeinde Loipersbach im Burgenland hat sich zum Ziel gesetzt, Baulandflächen bei 
entsprechendem Bedarf und fachlicher Eignung auszudehnen sowie einen neuen Bauplatz 
auszuweisen. Weiters ist eine Grünflächensonderwidmung geplant. Die gegenständlichen 
Änderungspunkte stimmen mit den Zielen und Intentionen der Gemeinde überein. 
Weiters ist die Ersichtlichmachung von Baulandflächen im HQ30 sowie die Aktualisierung von 
diversen Kenntlichmachungen geplant. Dies begründet den Änderungsanlass der ggst. 
11. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplans im Auflageverfahren gemäß § 43 des 
Burgenländischen Raumplanungsgesetzes 2019 (Bgld. RPG 2019) i.d.g.F. 
Die vorliegende 11. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplans wird gemäß § 43 des 
Burgenländischen Raumplanungsgesetzes (Bgld. RPG 2019) in der geltenden Fassung 
durchgeführt (Auflageverfahren). Folgende Änderungsvorhaben sind geplant: 
 
Tabelle: Übersicht über die Änderungspunkte  
Pkt Vorhaben  Grst.Nr.  KG Teilfl.  Fläche, 

ca.* 
von in*  

1 Widmung BW �Š 
Baulanderweiterung in der 
Feldgasse 

1998/5 Loipersbach ja 213 m² Gl BW  

2 Widmung BW �Š 
Baulanderweiterung zur 
Schaffung eines neuen 
Bauplatzes in der 
Berggasse 

707 Loipersbach ja 892 m² 
51 m² 

Gl BW 
V 

3 Punkt entfällt!  
4 Punkt entfällt!  
5 Widmung G-LG �Š 

Grünflächensonderwidmu
ng zur Errichtung einer lw. 
Halle am Betriebsstandort 

2261/1, 2262, 2263 
 

Loipersbach ja 507 m² 
 

Gl G-LG  
 

6 Widmung  BB, BI �Š 
Betriebs- und 
Industriebaulanderweiter
ung in Zusammenhang mit 
der Erweiterung eines 
ortsansässigen Betriebes 
am Jochenweg 
 

2300 Loipersbach ja 456 m² 
922 m² 

 

Gl BB 
BI 

7 Eintragung von Kenntlichmachungen :  
Europaschutzgebiet (ESG), Landschaftsschutzgebiet  (L) und Naturpark (NP) 
 
Aktualisierung von Kenntlichmachungen:  
Archäologische Vorbehaltsfläche  lt. BDA (ArchV) 
Leitungsdaten  der Netz Burgenland (Strom, Gasleitungen etc.) 
Anpassung der Gemeindegrenzen 

8 Löschen von abgelaufenen Befristungen von Grünflächenwidmungen  
 

9 Kenntlichmachung Bauland im HQ 30 
 

10 Eintragung von Baulandfreigaben  
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

11 Strukturanpassung von Verkehrs - und Baulandfläche n 
 

12 Widmung BW -
Baulanderweiterung Am 
Dampfer 

1999/7, 1999/2, 
1998/4, 1998/3 

Loipersbach ja  247 m² Gl BW 

 
Anmerkung zur Plangrundlage:  
Es wird in Abstimmung mit dem Amt der Bgld. Landesregierung, Referat Raumplanung der Abteilung 2, die aktuell zur 
Verfügung stehende DKM verwendet bzw. in den digitalen Flächenwidmungsplan eingespielt. Da die DKM jährlich 
aktualisiert 1 wird kann es Diskrepanzen zwischen der DKM und dem digitalen Flächenwidmungsplan geben. Allfällige 
Abweichungen werden nur im Bereich der Änderungspunkte oder bei Notwendigkeit und Beauftragung korrigiert. 
Jedenfalls notwendige Anpassungen an die aktuelle DKM sind Fehler, die das Prüfprotokoll der Landesregierung 
auswirft (z.B. Abweichungen Gemeindegrenzen). Die Korrektur dieser Fehler muss daher durchgeführt werden und ist 
im vorliegenden Exemplar enthalten. Alle anderen Abweichungen zwischen DKM und digitalem Flächenwidmungsplan 
sollten nach Möglichkeit in einem zukünftigen Änderungsverfahren auch richtiggestellt werden.  
Plangrundlage der 11. (ggst.) Änderung des Flächenwidmungsplans: DKM 10/2024 04/2025 
Plangrundlage der 10. (vorherigen) Änderung des Flächenwidmungsplans: DKM 2021 
 

Gemeinderatsbeschluss am 17.12.2025 
 
Die 11. Änderung des dig. Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Loipersbach im Burgenland ist 
im Gemeindeamt sechs Wochen öffentlich aufgelegen. Während der Auflagefrist sind 
Stellungnahmen eingetroffen. Sämtliche Stellungnahmen wurden im Gemeinderat behandelt.  
 
Das Büro A I R hat die Stellungnahmen zusammengefasst und eine Empfehlung für den 
Beschluss im Gemeinderat abgegeben. 
 
Es werden keine Änderungen oder Ergänzungen gegenüber der öffentlichen Auflage gemacht, 
folgende Vorgaben oder Empfehlungen für nachfolgende Materienverfahren  wurden 
zusammengefasst: 
 

 Vorhaben Änderung gegenüber Erstauflage Vorgaben oder Anregungen für 
nachfolgende Verfahren  

1 Baulanderweiterung in der 
Feldgasse 

Keine Empfehlung: Gehölzbestand 
erhalten  

2 Bauplatz in der Berggasse Keine Empfehlung: Absolute 
Siedlungsgrenze beibehalten 

5 Grünflächensonderwidmung 
lw. Halle  

Keine Empfehlung: Satteldach, 
Holzbauweise oder dezente 
Fassadentöne (braun, grau) 
 

6 Industrie - und 
Betriebsbaulanderweiterung 
am Jochenweg 

Keine Keine 

7 Eintragung und  
Aktualisierung von 
Kenntlichmachungen  

Keine Keine 

8 Löschung von Befristungen Keine Keine 
9 Ersichtlichmachung Bauland 

im HQ30 
Keine Keine 

10 Eintragung 
Baulandfrei gaben 

Keine Keine 

                                                                 
1 Sämtliche seit der Überführung des Flächenwidmungsplanes (auf digital) durchgeführten Teilungsänderungen, Abtretungen ins 
öffentliche Gut, neue Straßenführungen, vermessene Wasserflächen usw. sind in der DKM enthalten und ersichtlich gemacht (soweit 
diese auch von den Vermessungsämtern und dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen bereits in der DKM nachgeführt 
wurden). 
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Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

11 Strukturanpassungen von 
Verkehrs- und 
Baulandflächen  

Keine Keine 

12 Geringfügige Erweiterung 
der Baulandtiefe  

Keine  Keine 
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

2.1. ÄNDERUNGSPUNKT 1: BAULANDERWEITERUNG FÜR EINZELBAUPLATZ IN DER 
FELDGASSE 

Umwidmung von Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche (Gl) in Bauland-Wohngebiet (BW), 
KG Loipersbach 

 
Vorhaben & Hintergrund:   
In der 10. Änderung des dig. FWP der Gemeinde Loipersbach im Burgenland wurde in der Feldgasse 
eine Baulanderweiterung und eine Änderung des ÖEK durchgeführt, da dort bereits seit 
Jahrzehnten Gebäude teilweise im Gl standen. Die Gemeinde sieht diese Baulanderweiterung aus 
der 10. Änderung als absolute Siedlungsgrenze in diesem Bereich du Übergang zur freien 
Landschaft. Diese Baulandtiefe soll nun in Bezug auf den ÄP 1 und ÄP 6 die absolute Baulandgrenze 
werden.  
Für die Errichtung eines Einfamilienhauses in 2. Reihe ist die Umwidmung von einer rd. 200 m² 
großen Teilfläche des Grst. Nr. 1998/5 in Bauland-Wohngebiet geplant. Es handelt sich um eine 
geringfügige Baulandabrundung im Anschluss an eine bestehende Baulandfläche zur Errichtung 
eines Einfamilienhauses mit zugehörigen Nebengebäuden in 2. Reihe. Die Baulandausweisung 
orientiert sich an der Widmungstiefe des gegenüberliegenden Grst. Nr. 2299 und überschreitet 
somit den logischen Siedlungsrand im ggst. Gebiet nicht.  
 
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen dig. FWP auf Basis Orthofoto inkl. Darstellung, ohne Maßstab, 
Quelle: Geodaten Burgenland, Stand: 03.2025 

 
Derzeitige Nutzung der Fläche: Wiese  
 
  

Geplante Baulandabrundung 
Gl -> BW 
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Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

Raumplanungsfachlich relevante Faktoren:  

Das Widmungsvorhaben liegt im Anschluss an bebaute Grundstücke des Siedlungsgebiets und 
fügt sich in die angrenzenden Strukturen ein. Nutzungskonflikte sind nicht zu erwarten.  
 
Maßnahmen zur Mobilisierung:  

Sind aufgrund der flächenmäßig geringfügigen Baulandabrundung und der geplanten Nutzung im 
Zusammenhang mit dem angrenzenden Baugrundstück im Familienverband nicht vorgesehen. 
 
Übergeordnete Pläne & Programme:  

Aufgrund der geringen betroffenen Fläche und der Lage im Siedlungsgefüge ist kein Widerspruch 
gegeben.  
 
Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK): 

Im Gebiet ist eine Änderung des ÖEK vorgesehen. Die Siedlungsgrenze und der Grüngürtel sollen 
dabei in Anlehnung an die 2. Änderung des ÖEKs gem. Planungsabsicht der Gemeinde geringfügig 
nach Norden versetzt werden (siehe Plandarstellung unten). 
 
Darstellung zur 3. Änderung des ÖEK, Quelle: A I R, 2025 

 
 

Orts- & Landschaftsbild : 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch das Vorhaben nur geringfügig verändert. Es sind keine 
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten, da es sich um eine geringfüg ige Baulanderweit erung im 
Anschluss an das Siedlungsgebiet handelt. Die geplante Baulandwidmung  fügt sich in  die 
vorhandenen Strukturen  ein. Eine Fernwirkung ist nicht gegeben.  
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Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

Detailausschnitt aus dem Luftbild mit Darstellung der betreffenden Widmungsfläche, M aßstab 1:500, 
Quelle: Geodaten Burgenland, AIR, 2025 

 
 
 
 
  

Gl -> BW 
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

Flächenwidmungsplan (Maßstab 1:5.000), Stand: i.d.F.d. 11. Änderung (=Zukunftsstand)  

 
 
Flächenwidmungsplan (Maßstab 1:5.000), Stand: i.d.F.d. 10. Änderung (=Iststand) 
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

Übergeordnete Pläne & Programme:  

Aufgrund der geringen betroffenen Fläche, der Lage im Zwickel von bebauten Baulandflächen und 
der geplanten Baulandmobilisieru ng ist kein Widerspruch gegeben.  
 
Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK): 

Im Rahmen der 1. Änderung des ÖEK wurde die absolute Siedlungsgrenze verlegt. Das Vorhaben 
liegt innerhalb dieser Grenze und entspricht den Zielsetzungen der Gemeinde. 
 
Darstellung zur  1. Änderung des ÖEK, Quelle: A I R, 2018 

 
Orts- & Landschaftsbild : 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch das Vorhaben nur geringfügig verändert. Es sind keine 
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten, da es sich um eine geringfügige Baulanderweiterung 
des Siedlungsgebiets handelt. Die geplante Erweiterung fügt sich in die vorhandenen Strukturen 
ein. Eine Fernwirkung ist aufgrund des umliegenden Bestands nicht gegeben.  
 
Natur - und Landschaftsschutzfachliche Gegebenheiten:  

Schutzgebiete und -güter sind von der ggst. Widmung nicht betroffen. Die Entfernung der ggst. 
Fläche zum nächstgelegenen Natura 2000-Gebiet Sopron-Hegység beträgt 180 m, zum Natura 2000-
Gebiet Mattersburger Hügelland sowie zum Landschaftsschutzgebiet Rosalia-Kogelberg rd. 
1.000 m.  
Landschaftlich sensible Gebiete sind vom Änderungsvorhaben aufgrund der Lage im direkten 
Anschluss an das Siedlungsgebiet nicht betroffen.  
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

Detailausschnitt aus dem Luftbild mit Darstellung der betreffenden Widmungsfläche, M aßstab 1:1.000, 
Quelle: Geodaten Burgenland, AIR, 2025 

 
 
  

Gl -> BW 

Gl -> V 
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Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

Flächenwidmungsplan (Maßstab 1:5.000), Stand: i.d.F.d. 11. Änderung (=Zukunftsstand)  

 
 
Flächenwidmungsplan (Maßstab 1:5.000), Stand: i.d.F.d. 10. Änderung (=Iststand) 
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11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes Gemeinde Loipersbach im Burgenland 

2.3.  ÄNDERUNGSPUNKT 3: ENTFÄLLT  

2.4. ÄNDERUNGSPUNKT 4: ENTFÄLLT 

2.5. ÄNDERUNGSPUNKT 5: GRÜNFLÄCHENSONDERWIDMUNG FÜR DIE ERRICHTUNG 
EINER LANDWIRTSCHAFTLICHEN HALLE AM BETRIEBSSTANDORT 

Umwidmung Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche (Gl) in  Grünfläche-Landwirtschaftliche 
Gebäude und Bauwerke mit Überdachung ohne Tierhaltung (G-LG), KG Loipersbach 

 
Vorhaben & Hintergrund:   
Auf einer Teilfläche der Grst. Nr. 2262 und 2263 ist die Errichtung einer Einstellhalle für  
landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Geräte geplant. Der Widmungswerber ist Landwirt 
(Betriebsnummer 92932) und bewirtschaftet rund 125 ha landwirtschaftliche Flächen (Ackerbau).  
Die bestehenden Lagergebäude am Betriebsstandort sind bereits vollständig ausgelastet, sodass 
zahlreiche lw. Geräte derzeit in einem Gebäude von Verwandten abgestellt werden müssen. Da 
diese Fläche zukünftig  nicht mehr zur Verfügung steht, soll ein bestehender Unterstand erweitert 
werden. Die geplante Zusammenführung aller Betriebsmittel an einem Standort gewährleistet 
eine Optimierung der Arbeitsabläufe des Betriebs. Die Umwidmung des bestehenden 
Unterstandes ist ebenfalls geplant.  
 
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen FWP auf Basis Orthofoto inkl. Darstellung, ohne Maßstab, 
Quelle: Geodaten Burgenland, Stand: 2025 

 
Derzeitige Nutzung der Fläche: teilweise  bebaut, nördlicher Bereich  

Widmung 
Gl -> G-LG 
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Gemeinde Loipersbach im Burgenland 11. Änd. des dig. Flächenwidmungsplanes 

Raumplanungsfachlich relevante Faktoren:  

Das Widmungsvorhaben liegt in einem Hintaus-Bereich nördlich der Baulandflächen (BM, BD) in 
der Bahnstraße/L 224 innerhalb des Siedlungsgebiets von Loipersbach. Auf dem Grundstück 
befinden sich bereits vergleichbare ältere landwirtschaftliche Baute n in der Widmung Gl. Gem. 
Auskunft des Widmungswerbers handelt es sich dabei um bewilligten Altbestand ohne 
Widmungsnotwendigkeit.  
Konflikte zwischen den bestehenden und geplanten landwirtschaftlichen Nutzung en und den 
umliegenden Wohnnutzung sind nicht gänzlich auszuschließen. Aufgrund des Abstands von rd. 
40m zu den nächstgelegenen Wohngebieten mit der Widmung BW und der Nutzungsart (keine 
Tierhaltung, lediglich Unterstand mit Lärmemissionen ausgelöst durch An- und Abfahrten) sind 
jedoch keine wesentlichen Beeinträchtigungen zu erwarten . Es handelt sich bei der geplanten 
Neuwidmung um 500 m² G-LG, wobei ein Neubau/Anbau einer rd. 200 m² großen Halle an den 
bestehenden Unterstand geplant ist, der bestehende Unterstand wird ebenfalls gewidmet.  
 
Maßnahmen zur Mobilisierung:  

Wird nicht befriste t, da eine Teilfläche bereits rechtskräftig bebaut ist.  
 
Nachweis der Notwendigkeit gem. §  45 Abs. 4 Bgld. RPG 2019, wonach Baumaßnahmen in 
Grünflächen (gem. § 40 Abs. 3 Bgld. RPG 2019) bzw. die Ausweisung von sonstigen Grünflächen 
zulässig sind, wenn sie für die der Flächenwidmung entsprechenden Nutzung notwendig sind.  

a) Der Widmungswerber plant eine Gerätehalle für landwirtschaftliche Geräte, Maschinen und 
Betriebsmittel  für seinen landwirtschaftlichen Betrieb . Ein Zusammenhang mit der 
widmungsgemäßen Nutzung ist daher gegeben.  
b) Ein anderer Standort mit besserer Eignung ist aufgrund der Bestandsbauten und der 
Arbeitsabläufe des Betriebs nicht vorhanden. 
c) Das geplante Gebäude ist auf die für eine widmungsgemäße Nutzung erforderlichen Vorgaben 
eingeschränkt.  
d) Das Vorhaben liegt nicht in ausgewiesenen Schutzgebieten. Aufgrund der Lage in einem 
örtlichen  Bereich, der von Baulandflächen umgeben ist, sind keine negativen Auswirkungen auf 
das Orts- und Landschaftsbild oder Zersiedelung zu erwarten.  
 
Übergeordnete Pläne & Programme:  

Aufgrund der geringen betroffenen Flächen und der Lage innerhalb des Siedlungsgefüges ist kein 
Widerspruch gegeben.  
 
Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK): 

Das Vorhaben entspricht den Zielsetzungen der Gemeinde. Ein Widerspruch zu 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde im ggst. Gebiet ist nicht gegeben, die Absicherung von 
fußläufigen Verbindungen, die auch die betroffenen Grundstücke betrifft, wird nicht verhindert. 
Da das Vorhaben zwischen bereits bestehenden Gebäuden im Gl liegt, werden keine neuen, 
unverbauten Flächen in Anspruch genommen. 
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Darstellung zum ÖEK, Quelle: A I R, 2013 

 
Orts- & Landschaftsbild : 

Das Orts- und Landschaftsbild wird durch das Vorhaben nur geringfügig verändert. Es sind keine 
wesentlichen Auswirkungen zu erwarten, da es sich um eine Widmung innerhalb des 
Siedlungsgebiets handelt. Die geplante Erweiterung fügt sich in die vorhandenen Strukturen ein. 
Eine Fernwirkung ist aufgrund der Lage im Siedlungsgebiet und des umliegenden Bestands nicht 
gegeben.  
 
Natur - und Landschaftsschutzfachliche Gegebenheiten:  

Schutzgebiete und -güter sind von der ggst. Widmung nicht betroffen. Die Entfernung der ggst. 
Fläche zum nächstgelegenen Natura 2000-Gebiet Sopron-Hegység beträgt 400 m, zum Natura 2000-
Gebiet Mattersburger Hügelland rd. 1.200 m sowie zum Landschaftsschutzgebiet Rosalia-
Kogelberg rd. 600 m.  
Landschaftlich sensible Gebiete sind vom Änderungsvorhaben aufgrund der Lage im direkten 
Anschluss an das Siedlungsgebiet nicht betroffen.  
  

Absicherung fußläufiger 
Verbindungen 

Ungefähre Lage des 
Vorhabens 
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Detailausschnitt aus dem Luftbild mit Darstellung der betreffenden Widmungsfläche, Maßstab 1:1.000, 
Quelle: Geodaten Burgenland, AIR, 2025 

 
 
 
  

Gl -> G-LG 
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Flächenwidmungsplan (Maßstab 1:5.000), Stand: i.d.F.d. 11. Änderung (=Zukunftsstand) 

 
 
Flächenwidmungsplan (Maßstab 1:5.000), Stand: i.d.F.d. 10. Änderung (=Iststand) 
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2.6. ÄNDERUNGSPUNKT 6: BETRIEBS- UND INDUSTRIEBAULANDERWEITERUNG IN 
ZUSAMMENHANG MIT EINEM ÖRTLICHEN BETRIEB 

Umwidmung von Landwirtschaftlich genutzte Grünfläche (Gl) in Bauland -Betriebsgebiet (BB) 
und Bauland-Industriegebiet (BI) , KG Loipersbach 

 
Vorhaben & Hintergrund:  
Den örtlichen Baustoffproduzenten in der Gemeinde Loipersbach im Burgenland gibt es als 
Familienbetrieb zwischenzeitlich in der 4. Generation seit 1958, seit 1962 am derzeitigen Standort 
am nördlichen Siedlungsrand der Gemeinde. Der Fokus liegt heute auf der 
Betonfertigteilproduktion. Das Werk erstreckt sich auf 2,8 ha Fläche, darunter rund 1 ha 
Hallenfläche für die Produktion von Betonsteinen und -ziegeln, Betonträger, Elementdecken und 
Bewährungsstahl.  
 
Die Gemeinde plant nun aufgrund von Bedarf eine rd. 1.400 m² große und rd. 9 m tiefe Teilfläche 
des Grst. Nr. 2300 in Bauland-Betriebsgebiet und Bauland-Industriegebiet umzuwidmen , um die 
Voraussetzungen für betriebliche Lagerflächen zu schaffen. Die Erweiter ung bezieht sich auf die 
Restfläche des Grundstücks im Gl und erfolgt in Anlehnung an die Baulandtiefe des BB im 
westlichen Bereich (Grst. 2299).  
 
Ausschnitt aus dem rechtskräftigen dig. FWP auf Basis Orthofoto inkl. Darstellung, ohne Maßstab, 
Quelle: Geodaten Burgenland, Stand: 03.2025 

 
Derzeitige Nutzung der Fläche: zu Baugrundstück zugehörige Grünfläche  
 
Raumplanungsfachlich relevante Faktoren:  

Das Widmungsvorhaben liegt im Anschluss an den bebauten Betriebsstandort  und fügt sich in die 
vorhandenen Strukturen ein. Nutzungskonflikte sind im Verhältnis zur Bestandssituation durch 
die Erweiterung in Richtung Norden/Freiland nicht zu erwarten. Die geplante Erweiterung ist 
funktional nachvollziehbar und innerhalb des bestehenden gewerblichen Nutzungskontexts 

Baulandabrundung Gl -> BW 

Widmung 
Gl -> BB, BI 
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plausibel. Aufgrund der sensiblen Lage im Umfeld von BW ist es erforderlich, dass Lärm-, Staub-, 
und Verkehrsemissionen durch die Erweiterung nicht erhöht werden.  
Empfohlen wird die Umsetzung von wirksamen Grünmaßnahmen auf dem gewidmeten 
Grüngürtel (Widmung Ggü) als Puffer zum Wohngebiet im Westen sowie nördlich der 
Betriebsflächen laut ÖEK. 
 
Maßnahmen zur Mobilisierung:  

Aufgrund der Baulandkonfiguration  der nur 9 m schmalen Widmungsfläche und der Nutzung im 
Zusammenhang mit dem angrenzenden Betrieb ist eine Mobilisierungsvereinbarung  nicht 
vorgesehen. Eine separate Nutzung der Restfläche des Grundstücks Nr. 2300 ist nicht im Sinne der 
Gemeinde, die Erweiterung soll der Entwicklung des örtlichen Betriebes dienen.  
 
Emissionen:  
Im Betriebsgebiet der Gemeinde Loipersbach im Burgenland befindet sich ein örtlicher 
Baustoffproduzent, der auf einer Industriebauland - und Betriebsbaulandwidmung (BB/BI) tätig ist. 
Das bestehende Werk umfasst eine Fläche von insgesamt rund 2,8 ha.  
Der Betrieb soll nun um 1.400 m² zur Nutzung als Lagerfläche in Richtung Norden erweitert 
werden. Die Erweiterungsfläche BI liegt in einer Entfernung von 116 Meter zum nächstgelegenen 
BW, die Erweiterungsfläche BB in einer Entfernung von 64 Meter zum BW. Die Bestandswidmung 
des Betriebsstandortes BB und BI grenzen unmittelbar an ein Bauland-Wohngebiet (BW). 
 
Der bestehende Betriebsstandort wurde 1962 bewusst deutlich an den Ortsrand gelegt, der 
Betrieb hat sich umgeben von grüner Wiese stetig räumlich weiterentwickelt. Ab den frühen 90er 
Jahren haben sich langsam Einfamilienhäuser in der Umgebung am Jochenweg angesiedelt. Der 
gesamte Betriebsstandort im flächenmäßig verwertet, Entwicklungspotential in Bezug auf einen 
Ausweitung gibt es nicht mehr.  
 
Lärm:  
�² Bestandssituation: Emissionen während Betriebszeiten durch Produktion, Fahrzeuge mit 

Kran, Gabelstapler, Eisenbiegemaschinen 
�² Bestand + Erweiterung: Durch Verschiebung/Ausdehnung der Lagernutzung in Richtung 

Norden, Verschiebung von Manipulations- und Fahrzeuglärm ebenfalls in Richtung Norden, 
keine wesentliche Erhöhung der Lärmemissionen durch (verhältnismäßig) geringe 
Ausdehnung zu erwarten.  

 
Luftemission (Staub, Partikel):  

�² Bestandssituation: Mischanlagen bzw. Betonverarbeitung bindet grunds ätzlich Staub, 
durch Beschränkung der Vorgänge auf Produktionshalle keine Auswirkung auf 
angrenzendes BW 

�² Bestand + Erweiterung: Lagerung auf unversiegelten Böden kann Aufwirbelungen fördern, 
daher soll die Versiegelung des Untergrundes (wie im Bestand) forciert werden und ggf. 
überdachte Lagerflächen geschaffen werden.  

 
Verkehr:  

�² Bestandssituation: Schwerverkehr im Betriebsablauf durch Bauland-Wohngebiet (5 LKW 
mit Hänger, 2 Zugmaschinen).  
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Ausschnitt aus dem rechtskräftigen dig. FWP auf Basis Orthofoto i nkl. Darstellung, ohne Maßstab, 
Quelle: Geodaten Burgenland, Stand: 03.2025 

 
 
 
Örtliches Entwicklungskonzept (ÖEK): 

Im Gebiet ist eine Änderung des ÖEK vorgesehen. Die Siedlungsgrenze und der Grüngürtel sollen 
dabei in Anlehnung an die 2. Änderung des ÖEKs gem. Planungsabsicht der Gemeinde geringfügig 
nach Norden versetzt werden (siehe Plandarstellung unten). 
 
  

Bestattungsunternehmen  

Baustoffproduzent  

Geplante Erweiterung 
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